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RECHTSFRAGEN

Neue Urteile
im Bau-

vertragsrecht
für Ihre

Alltagsarbeit
kommentiert

Sonderdienst des Deutschen Baublatts
von Rechtsanwalt Professor Wolfgang

Heiermann, Frankfurt/Main

Neuere Rechtsprechung zur
Vergütung von Stundenlohnarbeiten
Die Abrechnung von Stunden-
lohnarbeiten (auch „Regiearbei-
ten“ genannt) führt in der tägli-
chen Baupraxis immer wieder zu
Streitigkeiten zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer eines
Bauvertrags. Dies belegen nicht
zuletzt auch die zahlreichen Ge-
richtsentscheidungen, die zu die-
sem Thema in steter Regelmäßig-
keit Jahr für Jahr ergehen.

Der folgende Beitrag stellt
neuere Judikatur zu besonders
häufigen Streitpunkten vor, ins-
besondere zur Frage der Beweis-
lastverteilung (wer muss was be-
weisen?) und zu den Rechtsfol-
gen der Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln durch den
Auftraggeber bzw. seinen Bau-
leiter oder Architekten. Dem bes-
seren Verständnis der teils kom-
plexen und divergierenden Ge-
richtsurteile wegen soll zunächst
ein kurzer Überblick über grund-
legende Fragen zur Stundenlohn-
vergütung vorangestellt werden.

Frage 1: 
Welche Voraussetzungen müs-
sen für einen Anspruch auf
Stundenlohnvergütung erfüllt
sein?

Für den VOB-Bauvertrag be-
stimmt § 2 Nr. 10 VOB/B, dass
Stundenlohnarbeiten nur vergütet
werden, wenn sie als solche vor
Beginn vereinbart worden sind.
Dies bedeutet, dass bereits vor
Ausführung der Arbeiten aus-
drücklich vereinbart sein muss,
welche konkreten Leistungen im
Stundenlohn zu vergüten sind,
wobei die genauen Modalitäten
der Vergütung noch nicht zwin-
gend feststehen müssen. Es
genügt insoweit eine Vereinba-
rung über Stundenlohnvergütung
dem Grunde nach.

Auch wenn § 2 Nr. 10 VOB/B
für die Vereinbarung von Stunden-
lohnarbeiten keine Schriftform
vorschreibt, ist den Parteien eines
Bauvertrags mit Blick auf Bewei-
sprobleme in einem eventuellen
Streitfall dringend anzuraten, eine
schriftliche Vereinbarung über die
Stundenlohnarbeiten zu treffen.

Fraglich ist, ob für Stundenlohn-
arbeiten im Rahmen eines BGB-
Werkvertrags ebenfalls eine aus-
drückliche Vereinbarung nötig ist.
Dies ist zu verneinen, da die Rege-
lung des § 2 Nr. 10 VOB/B

grundsätzlich nur für VOB-Verträ-
ge gilt, nicht aber für solche, die
gemäß §§ 631 ff. BGB abgeschlos-
sen werden. Bei so ge-nannten
BGB-Bauverträgen kommt näm-
lich eine Stundenlohnvergütung
gemäß § 632 Abs. 2 BGB auch oh-
ne besondere Vereinbarung in Be-
tracht, wenn die Art der Leistung
sachgerecht ist sowie Treu und
Glauben dies erfordern, weil eine
Kalkulation auf der Grundlage der
für Leistungsverträge maßgeben-
den Richtpunkte nicht ordnungs-
gemäß erfolgen kann. 

Frage 2: 
Kann eine Stundenlohnverein-
barung auch stillschweigend
zustandekommen?

Ein stillschweigendes Zustande-
kommen einer Stundenlohnver-
einbarung, etwa durch so genann-
tes schlüssiges (konkludentes)
Verhalten des Auftraggebers, ist
beim VOB-Vertrag grundsätzlich
nicht möglich. Für eine solche
stillschweigende Vereinbarung
genügt auch das bloße Dulden der
Arbeiten durch den Auftraggeber
nicht. Ebenso wenig reicht es aus,
wenn der Auftragnehmer die
Stundenlohnzettel im Nachhinein
vorlegt und der Auftraggeber oder
sein Bauleiter diese nachträglich
abzeichnet bzw. unterzeichnet
(BGH BauR 2003, 1892; OLG
München IBR 2002, 240).

Soweit in der obergerichtlichen
Rechtsprechung vereinzelt in be-
sonderen Fällen (z. B. bei Bauleis-
tungen geringeren Umfangs wie
Abbruch-, Installations- und Auf-
räumarbeiten) auch eine still-
schweigend getroffene Stunden-
lohnvereinbarung für möglich ge-
halten wird (z. B. KG Berlin IBR
1991, 322), ist vor dem Hinter-
grund des vorerwähnten BGH-
Urteils (BGH BauR 2003, 1892)
besondere Vorsicht hinsichtlich
einer vorschnellen Annahme ei-
ner stillschweigenden Stunden-
lohnvereinbarung geboten.

Frage 3: 
Wie ist abzurechnen, wenn kei-
ne Stundenlohnvereinbarung
getroffen wurde?

Ist eine Stundenlohnvereinba-
rung nicht getroffen worden, oder
lässt sich eine solche Vereinba-
rung nicht nachweisen, kann der

nen wirtschaftlich vertretbaren
Aufwand an Arbeitszeit darstellen.

Vor einer Verallgemeinerung
dieser zu Gunsten des Auftragge-
bers ausgefallenen Entscheidung
des OLG Celle hinsichtlich der
Beweislastverteilung für „zu
langsames“ bzw. „unökonomi-
sches“ Arbeiten ist zu warnen.
Zum einen widerspricht sie der
zuvor zitierten grundlegenden
Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (BGH BauR 2000,
1196). Zum anderen wird die
Auffassung des OLG Celle auch
von anderen Obergerichten nicht
geteilt. So hat das OLG Düssel-
dorf (NJW-RR 2003, 455) ent-
schieden, dass der Besteller dafür
darlegungs- und beweispflichtig
ist, dass der Unternehmer für ein
im Stundenlohn herzustellendes
Werk zu viele Arbeitsstunden
aufgewendet hat. In dieselbe
Richtung geht ein Urteil des OLG
Karlsruhe (BauR 2003, 737):
Wenn der Auftraggeber die in un-
terschriebenen Rapportzetteln
aufgelisteten Arbeitsstunden in
Frage stellt, müsse er konkret dar-
tun, an welchen Tagen die aufge-
führten Mitarbeiter weniger als
die angegebenen Stunden tätig
gewesen seien. Ferner müsse er
seine Behauptung, der abge-
zeichnete Zeitaufwand insgesamt
sei im Verhältnis zu den ausge-
führten Bauarbeiten zu hoch,
durch ein nachträgliches Aufmaß
und eine entsprechende  Kos-
tenermittlung (Sachverständigen-
gutachten) belegen. 

Angesichts dieser teilweise di-
vergierenden Urteile der Oberge-
richte ist einem Auftraggeber bei
einem Verdacht von überhöhten
Stundenabrechnungen zu raten,
auf den Stundenzetteln einen ent-
sprechenden Vorbehalt anzubrin-
gen. Des Weiteren empfiehlt sich
in solchen Fällen dann für den
Auftraggeber die zeitnahe Prü-
fung und Kontrolle der vom Auf-
tragnehmer tatsächlich aufge-
wendeten Stunden, was nicht
selten mit einem erheblichen Or-

ganisations- und Überwachungs-
aufwand verbunden sein wird.

Frage 6:
Welche Bedeutung hat die Un-
terzeichnung von Stundenlohn-
zetteln? 

In engem Zusammenhang zur Fra-
ge der Verteilung der Darlegungs-
und Beweislast steht die Frage, wel-
cher Erklärungswert der Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln
(„Rapportzettel“, „Regiezettel“)
beizumessen ist. Dies wird von den
Gerichten noch immer uneinheit-
lich beantwortet. Einigkeit besteht
in der Rechtsprechung nur darin,
dass die Unterzeichnung von Stun-
denlohnzetteln regelmäßig als ein
Anerkenntnis des Auftraggebers zu
werten ist. Bei einem VOB-Vertrag
ist diesbezüglich § 15 Nr. 3 S. 5
VOB/B zu beachten. Danach gelten
nicht fristgemäß vom Auftraggeber
zurückgegebene Stundenlohnzettel
als anerkannt. Wie weit allerdings
ein solches Anerkenntnis reicht,
darüber gehen die Meinungen der
Gerichte wiederum auseinander.

In einer grundlegenden Ent-
scheidung aus dem Jahr 1994 hat
der Bundesgerichtshof hierzu fest-
gestellt, dass die Abzeichnung
von Stundenlohnzetteln sich re-
gelmäßig nicht auf die Vereinba-
rung von Stundenlohnarbeiten
(Anspruch auf Vergütung von
Stundenlohnarbeiten dem Grunde
nach) bezieht, sondern die damit
verbundene Anerkennungswir-
kung nur Art und Umfang der er-
brachten Leistungen betrifft
(BGH ZfBR 1995, 15). Hierbei
hat der BGH auch entschieden,
dass die bloße Bevollmächtigung
eines Bauleiters zur Abzeichnung
von Stundenlohnnachweisen re-
gelmäßig nicht ausreicht, um auch
eine entsprechende Stundenlohn-
vergütungsvereinbarung zu be-
gründen. 

Diesen Grundsatz hat der BGH
in einer neueren Entscheidung vom
Juli 2003 bekräftigt. Die für eine
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Auftragnehmer keine Vergütung
auf Basis von Stundenlohnsätzen
verlangen. Sind die Arbeiten
selbst aber nicht strittig, kann der
Auftragnehmer dann regelmäßig
eine Vergütung auf der Grundla-
ge der Einheitspreise gemäß § 2
Nr. 2 VOB/B bzw. die „übliche
Vergütung“ gemäß § 632 Abs. 2
BGB fordern. 

Liegt hingegen kein wirksamer
Auftrag für die ausgeführten Stun-
denlohnarbeiten vor, steht dem ei-
genmächtig handelnden Auftrag-
nehmer grundsätzlich keine Ver-
gütung zu, auch nicht nach den
§§ 812 ff. BGB; es sei denn, die
Ausnahmeregelung des § 2 Nr. 8
Abs. 2 VOB/B würde eingreifen.

Frage 4: 
Wie ist bei einer Stundenlohn-
vereinbarung abzurechnen,
wenn keine konkrete Vereinba-
rung zur Vergütungshöhe ge-
troffen wurde?

Haben die Parteien eine Stun-
denlohnvereinbarung gemäß § 2 
Nr. 10 VOB/B getroffen (Verein-
barung zur Stundenlohnvergü-
tung dem Grunde nach), wird in
den meisten Fällen auch eine ent-
sprechende Vereinbarung zur
Höhe dieser Stundenlohnvergü-
tung erfolgt sein. Eine solche ver-
tragliche Vergütungsvereinba-
rung hat stets Vorrang (§ 15 Nr. 1
Abs. 1 VOB/B). 

Fehlt eine ausdrückliche Ver-
einbarung über die Vergütungs-
höhe (insbesondere zu den Stun-
densätzen), ist die ortsübliche
Vergütung zu Grunde zu legen
(§ 15 Nr. 1 Abs. 2 S. 1 VOB/B),
bzw. beim BGB-Bauvertrag die
„übliche Vergütung“ i. S. v. § 632
Abs. 2 BGB. Für den Fall, dass
diese nicht zu ermitteln ist, sieht
§ 15 Nr. 1 Abs. 2 S. 2 VOB/B für
den VOB-Bauvertrag die Vergü-
tung der Aufwendungen des Auf-
tragnehmers für Lohn- und Ge-
haltskosten der Baustelle, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten der Bau-
stelle, Stoffkosten der Baustelle,
Kosten der Einrichtungen, Geräte,
Maschinen und maschinellen An-
lagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr-
und Ladekosten, Sozialkassen-
beiträge und Sonderkosten, die bei
wirtschaftlicher Betriebsführung
entstehen, mit angemessenen Zu-
schlägen für Gemeinkosten und
Gewinn zuzüglich Umsatzsteuer

vor. Diese Art der Vergütungser-
mittlung wird man bei einem
BGB-Bauvertrag entsprechend
anwenden können, wenn sich dort
die „übliche Vergütung“ i. S. v.
§ 6 3 2
Abs. 2 BGB nicht feststellen lässt.
Da eine solche Vergütungsermitt-
lung erfahrungsgemäß einen sehr
großen Aufwand erfordert, ist den
Parteien dringend zu empfehlen,
bereits in den Bauvertrag eine
konkrete Vereinbarung zur Ver-
gütungsart und -höhe von Stun-
denlohnarbeiten aufzunehmen.

Frage 5:
Wie ist bei Stundenlohnarbei-
ten die Beweislast verteilt?

Für das Bestehen eines Stun-
denlohnvertrages (Vereinbarung
zur Stundenlohnvergütung dem
Grunde nach) trägt grundsätzlich
der Auftragnehmer die Beweis-
last. Schwieriger gestaltet sich
die Frage der Beweislastvertei-
lung beim Anspruch auf Vergü-
tung von Stundenlohnarbeiten
der Höhe nach, wobei die Gerich-
te insbesondere hinsichtlich der
Rechtsfolgen von Unterschriften
auf Stundenlohnzetteln immer
noch unterschiedlich urteilen.

Der Bundesgerichtshof hat für
eine Abrechnung nach Stunden
beim Werkvertrag entschieden,
dass der Auftragnehmer die Zahl
der von ihm aufgewendeten Stun-
den und den vereinbarten Stun-
densatz darzulegen und zu bewei-
sen hat. Demgegenüber müsse der
Auftraggeber ggf. nachweisen,
dass der Auftragnehmer unwirt-
schaftlich gearbeitet und deshalb
zuviel Zeit aufgewendet habe
(BGH BauR 2000, 1196). Der
BGH hat dies damit begründet,
dass der Auftragnehmer auf
Grund vertraglicher Nebenpflich-
ten gemäß Treu und Glauben ge-
halten sei, den Auftrag wirtschaft-
lich abzuwickeln. Wenn er gegen
diese Nebenpflicht verstößt, be-
gründe das einen Schadensersatz-
anspruch aus positiver Vertrags-
verletzung. Für die Voraussetzun-
gen eines solchen Anspruchs sei
jedoch der Auftraggeber darle-
gungs- und beweispflichtig. 

In einer neueren Entscheidung
vom April 2003 ist das Oberlan-
desgericht Celle (BauR 2003,
1224) von diesen Grundsätzen in-
soweit abgewichen, als es nicht
dem Auftraggeber, sondern dem
Auftragnehmer die Beweislast
dafür auferlegt hat, dass die abge-
rechneten Stunden im Rahmen ei-
ner wirtschaftlichen Betriebs-
führung erbracht wurden und ei-

Der Konzessionsvertrag regelt
neben der Übertragung der Ver-
wertungsrechte insbesondere die
Planung, Finanzierung, Errich-
tung, Wartung und den Betrieb
des Konzessionsobjekts. Dies er-
folgt in Eigenverantwortung des
Konzessionärs. Der öffentliche
Auftraggeber überträgt damit eine
öffentliche Aufgabe. Beim Kon-
zessionsmodell handelt es sich
um eine Privatisierung durch Auf-

gabenausgliederung.  Eine Ne-
benabrede des Konzessionsver-
trags kann zum Beispiel die Über-
tragung von Erbbaurechten nebst
Heimfallregelung betreffen.

Konzessionsverträge werden
meist über einen Zeitraum von 
15 bis 30 Jahren geschlossen.
Zum Ende der Vertragslaufzeit
wird der öffentliche Aufraggeber
Eigentümer des Konzessions-
objekts.

konzessionär wird vom Konzes-
sionsgeber die Gebührenein-
zugshoheit beliehen. Die Maut-
höhe ergibt sich aus einer Ge-
samtschau der Investitions- und

Projektkosten, der Dauer der Ge-
bührenhoheit sowie der Eigenart
der Fahrzeuge und der Weg-
strecken. Die Maut darf nicht un-
angemessen hoch sein.

LKW-Maut refinanzieren. Reali-
sierungsstudien wurden für das
Autobahndreieck Buchholz/Bre-
mer Kreuz, die A 5 zwischen Ba-
den-Baden und Offenburg sowie
das Autobahnkreuz Strümp/Köln

Nord erstellt. Nicht zuletzt wegen
der Probleme bei der Einführung
der LKW-Maut wird es zur Verzö-
gerung des für Juli 2004 vorgese-
henen Beginns mit den Ausschrei-
bungen kommen.  

Als erstes realisiertes Projekt des
F-Modells und damit als Pilotpro-
jekt zum FstrPrivFinG wurde nach
vierjähriger Bauzeit im September
2003 bei Rostock die Warnow-
Querung fertig gestellt. Der 800 m
lange Warnow-Tunnel ersetzt die
Fähre über die Warnow. Die nied-
rigste Tarifklasse der Maut für
PKW beträgt 1,50 EUR. Die Bau-
kosten haben ca. 215 Mio. EUR
betragen. Der Konzessionsvertrag
hat eine Laufzeit von 30 Jahren.

Das Tunnelbauprojekt war
1992 in den Bundesverkehrswe-
geplan mit einem Gesamtvolumen
von rund 420 Millionen DM auf-
genommen worden. Die Finanzie-
rung aus Bundesmitteln scheiter-
te, weil kein „vordringlicher Be-
darf“ festgestellt worden war. Das
Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Wohnungswesen schlug
daher das Warnowprojekt als ei-
nes von 14 Projekten zur Realisie-
rung des F-Modells vor.

Im sog. A-Modell sollen besonders
verkehrsbelastete Autobahnteil-
stücke ausgebaut werden. Der
Konzessionär soll zusätzliche
Fahrstreifen ausbauen und den

Autobahnabschnitt dann betreiben.
Vorgesehen ist eine Anschubfinan-
zierung zu 50 % durch den Bund.
Im übrigen muss sich der Konzes-
sionär aus einer Beteiligung an der

In einer ersten Phase schreibt der
öffentliche Auftraggeber die Bau-
konzession an einen Baukonzes-
sionär aus. In der darauf folgenden,
zweiten Phase werden Nachunter-
nehmeraufträge des Baukonzes-
sionärs ausgeschrieben.

Die Ausschreibung der Bau-
konzession in der ersten Phase er-

folgt entsprechend der Vorschrif-
ten der Basisparagrafen im ersten
Abschnitt der VOB/A. Gemäß
§ 32a Nr. 1 VOB/A muss die Ver-
gabe mit einem besonderen For-
mular durch eine europaweite
Ausschreibung bekannt gemacht
werden. Die Bewerbungsfrist be-
trägt mindestens 52 Tage. 

Der Baukonzessionär ist öffentli-
cher Auftraggeber gem. § 98 Nr.
6 GWB. Ein privater Baukonzes-
sionär muss die Vergabe an
Nachunternehmer allerdings
gem. § 32a VOB/A lediglich mit
einem besonderen Formular eu-
ropaweit bekannt machen sowie

eine Bewerbungsfrist von 37 Ta-
gen und eine Angebotsfrist von
40 Tagen beachten.

Die Autorin ist Rechtsanwältin
und Partnerin der Kanzlei Heier-
mann Franke Knipp, Frankfurt am
Main.

Das sog. F-Model ist ein gesetzlich
geregeltes Konzessionsmodell. 

1994 wurde das Fernstraßen-
baufinanzierungsgesetz (FstrPriv-
FinG) erlassen. Das FstrPrivFinG
regelt das F- Modell zur Realisie-
rung von bestimmten Fern-
straßenabschnitten nebst Finan-
zierung durch die Erhebung

streckenabhängiger Mautgebüh-
ren. Das FstrPrivFinG gilt nur für
sog. Erschwernisabschnitte,  wie
Brücken, Tunnel und Gebirgs-
pässe. 

Im FstrPrivFinG finden sich
auch Regelungen zur Einziehung
durch den Baukonzessionär und
zur Höhe der Maut. Dem Bau-

Was ist das F-Modell?

Was ist das A-Modell?

Wie sieht das Projekt der Warnowquerung aus?
Wie sieht die Ausschreibung der Baukonzession aus?

Wie muss der Baukonzessionär ausschreiben?
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